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Kosten eines Auslandsstudiums  

keine außergewöhnlichen Belastungen 

 

Das Recht auf Teilhabe am staatlichen Studienangebot begrün-
det auch in Fällen zulassungsbeschränkter Studiengänge keinen 
Anspruch auf Berücksichtigung von Kosten eines Auslandsstudi-
ums als außergewöhnliche Belastungen.  

So entschied das Finanzgericht Düsseldorf (Az. 14 K 1459/ 
24 E). 

 

Ein Ehepaar wollte die Kosten für das Medizinstudium ihrer 
Tochter in Kroatien als außergewöhnliche Belastung steuerlich 
absetzen. Die Tochter hatte in Deutschland keinen Studienplatz 
erhalten und studierte daher in Kroatien, wo die Eltern die Stu-
diengebühren und weitere Kosten trugen. Das Finanzamt lehnte 
den Abzug ab, da Studiengebühren nicht als außergewöhnliche 
Belastungen gelten und durch Kindergeld sowie Freibeträge ab-
gedeckt seien.  

Das Finanzgericht Düsseldorf hielt diese Entscheidung für 
rechtmäßig. Die Kosten für ein Auslandsstudium würden keine 
außergewöhnliche Belastung darstellen, da sie nicht über den 
üblichen Unterhaltsaufwand hinausgingen. Die Freibeträge und 
das Kindergeld seien ausreichend, um den Bedarf eines auswär-
tig untergebrachten Studenten zu decken. Ein Anspruch auf 
steuerliche Berücksichtigung der Studienkosten wurde abge-
lehnt, da der Gesetzgeber die Höhe der Freibeträge festlegt und 
diese als verfassungsrechtlich unbedenklich angesehen werden. 
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